Jugendordnung der Jugendfeuerwehren der
Freiwilligen Feuerwehr Stadt Werder (Havel)

§ 1

1. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren der Stadt Werder (Havel) sind Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Werder (Havel). Die Mitgliedschaft muss vom Stadtwehrführer bestätigt werden. Mitglied werden können Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr.

2. Die Jugendfeuerwehren sind Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr. Sie führen und verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmen dieser Jugendordnung selbständig. Die durch die Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Werder (Havel) begründeten Rechte und Pflichten bleiben unberührt.

§ 2

1.
Die Jugendfeuerwehren wollen in gemeinnütziger Weise die Persönlichkeitsbildung ihrer Mitglieder, deren Entwicklung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und die Ausbildung zu verantwortungsbewussten Feuerwehrangehörigen fördern. Diese Zielsetzung dient im Besonderen:

· Der Pflege des Verantwortungsbewusstseins und der Kameradschaft in der Gruppe

· Der Förderung des sozialen Engagements

· Staatsbürgerlichen Begegnungen

· Internationalen Begegnungen

· Der Gestaltung der Freizeit durch Gruppenarbeit, Fahrten, Zeltlager u.a.

· Der Beteiligung an Sportveranstaltungen der Feuerwehren

· Der Mitgestaltung der Traditionspflege der Freiwilligen Feuerwehren

2. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehren gestalten ihr Gruppenleben auf der Grundlage der vorstehenden Ziele und Aufgaben selbständig. Für den Ausbildungs- und Einsatzdienst gelten die dafür getroffenen Bestimmungen.

§ 3

1. Organe der Jugendfeuerwehren der Stadt Werder (Havel) sind der/die Jugendfeuerwehrwart/in, sein/e/ ihr/e Stellvertreter/in und die Versammlung der Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile der Stadt Werder (Havel). Die Versammlung der Jugendfeuerwehrwarte ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile anwesend ist.

2. Organe der Jugendfeuerwehren in den Ortsteilen sind der/die Jugendfeuerwehrwart/in, sein/e/ ihr/e Stellvertreter/in, der/die Jugendsprecher/in, sein/e/ ihr/e Stellvertreter/in und die Mitgliederversammlung.

3. Die Jugendfeuerwehren treffen sich mindestens einmal jährlich zu Beginn des Jahres zu einer Mitgliederversammlung. Dazu sind alle Mitglieder der Jugendfeuerwehren rechtzeitig zu laden. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder der Jugendfeuerwehr anwesend ist.

4. Der/Die Jugendsprecher/in und sein/e Ihr/e Stellvertreter/in werden durch die Mitgliederversammlung für die Dauer eines Jahres aus dem Kreis der Mitglieder der Jugendfeuerwehr gewählt. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Wiederwahl ist zulässig.

5. Der/Die Gruppensprecher/in (Jugendsprecher/in) vertritt die Belange der Jugendgruppe im Rahmen der in §2.1 genannten Zielsetzungen und Aufgaben. Er/Sie sucht dabei die Zusammenarbeit mit dem/der für den Ausbildungs- und Einsatzdienst der Feuerwehr zuständigen Jugendwart/in und stimmt mit ihm/ihr die Tätigkeiten der Jugendgruppe im Verhältnis zum Ausbildungs- und Einsatzdienst ab.

§ 4

Die Jugendordnung wurde von der Versammlung der Jugendfeuerwehrwarte der Ortsteile der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Werder (Havel) am ................ beschlossen.

Sie wurde an dem u. a. Datum durch den Stadtwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Werder (Havel) bestätigt.

Werder (Havel) den, .........................

..............................................
………………………………………………………………...
Stadtjugendfeuerwehrwartin
Stadtwehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Stadt Werder (Havel)

